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Fachmittelschulen:
Kantonale Umsetzung der Totalrevision des EDK-Anerkennungsreglements und des Rahmenlehr'
ptans für die Fachmittelschulen; Revision des kantonalen FMS-Lehrplans und der FMS-Regle-

mente

1. Ausgangslage

Allgemeines

An der Plenarsitzung der EDK am 25. Oktober 2OI8 wurde der revidierte Rahmenlehr-
plan für die Fachmittelschulen (FMS) sowie das totalrevidierte Reglement über die Aner-

kennung der Abschlüsse von Fachmittelschulen verabschiedet. Der revidierte Rahmen-

lehrplan sowie das angepasste Anerkennungsreglement lösten den bisherigen Rahmen-

lehrplan aus dem Jahr 2OO4 sowie das Anerkennungsreglement aus dem Jahr 2003 ab

und traten am 1. August 2OI9 in Kraft. Die Kantone erhielten damit den Auftrag, diese

Anderungen in der kantonalen Gesetzgebung über die FMS nachzuvollziehen. Mit ERB

Nr. 13 vom 1. Februar 2OI9 wurde dasAmtfür Mittel- und Hochschulen (AMH) beauf-

tragt, bis im Herbst 2020 eine Anderungsvorlage für den Lehrplan und die einschlägigen
Ausbildungsreglemente der FMS-Lehrgänge, welche am Theresianum Ingenbohl und an

der Kantonsschule Kollegium Schwyz geführt werden, zu erarbeiten und dem Erziehungs-
ral zur Genehmigung zu unterbreiten. So soll sichergestellt werden, dass die FMS-Lehr-
gänge im Kanton Schwyz weiterhin den revidierten übergeordneten Rechtsgrundlagen
entsprechen und von der EDK-Anerkennungskommission anerkannt werden.

ln der dazu gebildeten Arbeitsgruppe unter der Leitung des Vorstehers des AMH nahmen

die Abteilungsleitenden FMS des Theresianums lngenbohl und der Kantonschule Ausser-

schwyz (KSA) Einsitz. Für die Erarbeitung der Lehrpläne - gestütztauf den revidierten
Rahmenlehrplan - wurden auch die Lehrpersonen in den FMS-Abteilungen der beiden

Schulen einbezogen.

1.2 Änderungsbedarf

Bei der Revision des Anerkennungsreglements (AR) und des Rahmenlehrplans (RLP) der

FMS geht es nicht um grundlegende Anderungen, so bleiben etwa die allgemeinen Aus-

bildungsziele, die Dauer und Ausbildungsabschlüsse oder der Katalog der möglichen
Berufsfelder weitgehend unverändert erhalten. Es geht vielmehr um gewisse Justierungen
und eine Weiterentwicklung von Bewährtem. Das Reglement erfuhr in erster Linie eine
formale Bearbeitung. Der RLP seinerseits wurde - unter Beibehaltung des heutigen Fä-

cherkanons - konsequent an Kompetenzen ausgerichtet und damit an eine neuere Gene-

ration von Lehrplänen herangeführt. lm Vergleich zu seinem Vorgänger ist der neue RLP

konkreter geworden, das Curriculum wurde präzisiert.
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Die FMS im Kanton Schwyz entstand ab 2002 am Theresianum lngenbohl und wurde

kontinuierlich weiterentwickelt; heute werden die Berufsfelder Pädagogik, Gesundheit

und Soziale Arbeit geführt. Bei allen drei Ausbildungsgängen kann nach dem FMS-Ab-

schluss auch die Fachmaturität absolviert werden. Ab 2OI4 wurde die FMS an der Kan-

tonsschule Ausserschwyz (KSA) im Berufsfeld Pädagogik aufgebaut. Beide Schulen füh-
ren bisher einen eigenen Lehrplan, welcher sich zwar abstützt auf den übergeordneten

Rahmenlehrplan, aber dennoch unterschiedlich ausgestaltet ist.

Obwohl das bisherige FMS-Angebot im Kanton Schwyz bereits heute in vielen Punkten

den im revidierten RLP und im AR festgelegten Grundlagen entspricht, wurde die Gele-

genheit einer kritischen Betrachtung und Standortbestimmung wahrgenommen, um bei

dieser Gelegenheit notwendige Optimierungen einbringen zu können. ln diesem Sinne

konnte neben den geforderten Neuerungen überdies die Gestaltung des FMP-Lehrganges

verbessert und einige von den Schulen angeregte Anderungsbegehren umgesetzt werden.

Das bisherige Konzept der FMS im Kanton Schwyz hat sich im Grundsatz bewährt. Des-

halb mussten für den neuen Lehrplan keine radikalen Anderungen vorgenommen werden;

es geht vielmehr um Anpassungen und Optimierungen. Die verordnete Revision wurde

aber zum Anlass genommen, die beiden bisherigen schulspezifrschen Lehrpläne zusam-

menzuführen und einen einheitlichen Lehrplan (LP) zu konzipieren, welcher künftig im

Berufsfeld Pädagogik, welches an beiden FMS-Schulen geführt wird, in gleicher Weise

Gültigkeit hat.

Dem Fachbereich lnformatik wurde in diesem Zusammenhang besondere Beachtung ge-

schenkt, dies insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung der FMS-SuS auf das Stu-
dium an der Pädagogischen Hochschule. Der LP für das Fach lnformatik wurde deshalb

in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) bzw. der Fach-

richtung lnformatik unter der Leitung von Prof. Dr. Beat Döbeli Honegger erarbeitet.

Die Totalrevision des EDK-Rahmenlehrplans und des Anerkennungsreglements bedingen

eine kantonale Anpassung der wesentlichen Grundlagen. Einerseits muss ein neuer, ein-
heitlicher Lehrplan für die Fachmittelschulen erarbeitet (vgl. Kapitel 2) und andererseits
müssen die drei kantonalen FMS-Reglemente (Aufnahme, Promotion, Abschlussprüfung)
geändert beziehungsweise den revidierten Grundlagen angepasst werden (vgl, Kapitel 3).

2. FMS-Lehrplan

Der Lehrplan wurde in mehreren Sitzungen auf der Ebene der Arbeitsgruppe in strukturel-
ler Hinsicht und dann auch mit direktem Einbezug der Fachlehrpersonen in inhaltlicher
Hinsicht erarbeitet. Es handelt sich um ein Dokument von insgesamt 175 Seiten. Er liegt
bei der ER-Sitzung auf.

2.1 Allgemeine Struktur des FMS-Lehrplans

Die allgemeine Struktur des Lehrplans lässt sich stichwortartig wie folgt beschreiben;

einheitliche Struktur in Form eines Rasters;

Gliederung in:

a) Fachl iche Kompetenzen,
b) überfachliche Kompetenzen und

c) Berufsfelder;
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Einteilung in fünf Lernbereiche:
1. Sprachen;
2. Mathematik, Naturwissenschaften, lnformatik;
3. Geistes- und Sozialwissenschaften;
4. Musische Fächer und

5. Sport;

Neben den fünf Lernbereichen gibt es für jedes Fach eine Definition allgemeiner Bil-

dungsziele sowie Beiträge zu überfachlichen Kompetenzen;

Für die im Kanton Schwyz geführten drei Berufsfelder .Pädagogik,,, ..Gesundheitu und

usoziale Arbeitu werden spezifische Bildungsziele festgelegt;

Stundentafeln für die drei Berufsfelder;

Einheitlicher Raster für jeden Lernbereich beziehungsweise für jedes Fach;

Die Fächer sind chronologisch aufgelistet vom ersten bis zum dritten Schuljahr, jeweils

mit der exakten Angabe der dafür vorgesehenen Wochenlektionen;

Fachspezifische Gliederung in Lerngebiete, fachliche Kompetenzen und Hinweise;

Kennzeichnung interdisziplinärer Bereiche und anknüpfender Projekte bei jedem Fach.

2.2 Wesentliche Änderungen gegenüber den bisherigen Lehrplänen

Die wesentlichen Anderungen lassen sich stichwortartig wie folgt darlegen:

gemeinsamer FMS-Lehrplan für beide FMS-Schulen im Kanton Schwyz;

Zu den fünf Lernbereichen werden neben den allgemeinen Bildungszielen auch Beiträge

zu überfachlichen Kompetenzen definiert;

neu geschaffener Lernbereich Sporh

neu geschaffenes Fach "Schreibatelier,;
Die bisherigen Begriffe uKenntnisseu bzw. uGrundkenntnisse" sowie uGrundhaltungenu,

uRichtzieleu und uLerninhalte, werden neu gemäss revidiertem Rahmenlehrplan durch
aktuelle Begriffe wie uLernbereichu beziehungsweise uLerngebieteu, uBildungszieleu so-

wie ufachliche Kompetenzen> ersetzt.

2.3

2.3.1

Kommentar zum Lehrplan

Die konkrete Ausarbeitung des Lehrplans lag bei den Fachschaftsgruppen beider Schu-
len. Sie nahmen die gemäss EDK-Rahmenlehrplan geforderten und notwendigen Anstösse

auf und berücksichtigten diese bei der inhaltlichen Gestaltung des Lehrplans in ihrem je-

weiligen Fach. Das Resultat dieser Zusammenarbeit ist ein konziser FMS-Lehrplan, der

die aktuelle Situation des FMS-Angebots im Kanton Schwyz aufnimmt und die Vorgaben

der EDK integriert und in diesem Sinne den Rahmenlehrplan folgerichtig umsetzt.

Anhand ausgewählter Beispiele des Lehrplans (vgl. Beilagen) werden im Folgenden die
darin definierten fünf Lernbereiche erläutert beziehungsweise kommentiert. Auf diese
Weise können die wesentliche Elemente des Lehrplans deutlich gemacht werden.

Erster Lern bereich : Sprachen

lm ersten Lernbereich,,Sprachen", zu welchem die Fächer Deutsch, Schreibatelier, Fran-

zösisch und Englisch zählen, wird neu das spezifische Fach ,,Schreibatelier" etabliert.
Anhand eines Rasters werden die Bildungsziele für dieses neu geschaffene Fach definiert
und es werden darüber hinaus die Kompetenzen dargelegt, die sich Schülerinnen und

Schüler (SuS) in diesem Fach erwerben sollen. Laut Lehrplan festigen und erlernen sie



Erziehungstat des Kantons Schwyz

den schriftlichen und sprachlichen Ausdruck, die Rechtschreibung und die gezielte An-

wend u ng entsprechender Werkzeuge.

lm Raster des neu geschaffenen Fachs uSchreibatelieru werden unter Bildungsziele fol-
gende Aspekte hervorgehoben;

Das Schreibatelier erweitert und festigt die sprachlichen Kompetenzen der SuS im kon-

kreten Verfassen von Texten und Schriften;

Die SuS lernen verschiedene Textsorten kennen, mit denen sie auch im späteren Berufs-

alltag konfrontiert sein werden.

Anhand der Lerngebiete und der fachlichen Kompetenzen werden folgende Aspekte deut-
lich gemacht:

lnhalte zusammenfassen und verständlich für ein breites Publikum formulieren;

Sowohl in allgemeiner als auch in berufsbezogener Hinsicht Textsorten im Detail analy-

sieren und Textstrukturen nachvollziehen;

Berufsbild Pädagogik: Fachliche Kompetenzen hinsichtlich Elternbriefe, Journale, Abklä-

ru ngsberichte, Ei nschätzu ngen.

lnterdisziplinarität sowie Projekte sind wichtige Bestandteile des Lehrplans und zeigen

Anknüpfungspunkte sowie Zusammenarbeiten mit anderen Fächern:

Fremdsprachen: Schriftl icher Ausdruck, Fachjargon i n den Fremdsprachen;

Natur- und Humanwissenschaften: Korrekter Umgang mit Fachbegriffen etwa aus Medi-
zin, Psychologie, Pädagogik, Soziologie.

2.3.2 Zweiter Lernbereich: Mathematik, Naturwissenschaften, lnformatik

Zum zweiten Lernbereich gehören die Fächer Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie,
Physik, Humanbiologie und Ernährungslehre. lm Fach Biologie werden im Bereich Bil-
dungsziele folgende Aspekte herausgestellt:

Lernen im Biologieunterricht hat zum Ziel, sich der Natur, den Lebensformen und

schliesslich auch dem eigenen Körper gegenüber verantwortungsbewusst zu verhalten
und so Neugier, Entdeckerfreude und Respekt vor der Mitwelt und dem eigenen Körper

zu entwickeln.
Eine fragend-experimentelle Annäherung an die Natur mit ihren Lebensformen und an

den menschlichen Körper sowie das Wissen um die historischen Erkenntnisse der Biolo-
gie sollen zu einem vertieften Verständnis des Lebens führen und Einsicht in die grossen

Zusammenhänge der Natur und des Lebens ermöglichen.

Bezüglich Lerngebiete und Kompetenzen sind folgende Punkte relevant:

Humanbiologie: Organsysteme wie zum Beispiel Blutkreislauf und Herz, Blut und At-
mun$;

Der Biologieunterricht fördert die SuS im Verständnis und der Anwendung des biologi-
schen Fachwissens,

Unter ,lnterdisziplinarität' sowie ,Projekte' macht eine Zusammenarbeit mit den folgen-
den anderen Fächern Sinn:

Chemie; Diffusion und Osmose, Stoffwechselprozesse in allen Themen, Erregungsleitung,
lmmunabwehr;
lnformatik: Datensammlungen darstellen und lnternetrecherchen zu verschiedenen Biolo-
giethemen, Anwendungen nützlicher Lehrvideos, -programme oder-animationen.
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2.3.3

2.4

Dritter Lernbereich : Geistes- und Sozialwissenschaften

Zum dritten Lernbereich gehören die Fächer Geschichte, Soziologie, Geografie, Kommuni-

kation, Medien, Psychologie/Pädagogik, Philosophie/Religion/Ethik sowie Wirtschaft und

Recht. lm Fach Soziologie werden folgende Aspekte fokussiert:

Der Soziologieunterricht vermittelt Grundlagenwissen und ist bestrebt, Themen aufzugrei-

fen, die für die Entwicklung moderner Gesellschaften relevant sind und von denen auch

junge Menschen betroffen sind.

Der Soziologieunterricht ermöglicht es, gesellschaftliche Konflikte zu analysieren und

sich mit möglichen Lösungsansätzen auseinanderzusetzen.

ln diesem Sinne werden hinsichtlich Lerngebiete und fachliche Kompetenzen folgende

Themen erwähnt:
Gesel lschaftl iche Sozial isation ;

Die SuS sind fähig, die Begriffe uBevölkerungsentwicklungu, uGendergeschichteu, uln-

dustrial isierung>, usoziale Konf I i kte" und ustaatl iche lnterventionu zu erklären.

Bei der lnterdisziplinarität sowie dem Projektunterricht sieht man eine Zusammenarbeit

mit folgenden Fächern:

Psychologie: zahlreiche Anknüpfungspunkte vor allem mit der Sozialpsychologie;
r Wirtschaft und Recht: Auswirkungen der Wirtschaft auf die Gesellschaft.

Der vierte Lernbereich ,,Musische Fächer", bestehend aus den Fächern ,,Bildnerisches
Gestalten" beziehungsweise ,,Technisches Gestalten" sowie der neue fünfte Lernbereich

,,Sport", bestehend aus dem Fach ,,Sport", werden im Lehrplan analog anhand des vorge-

geben Rasters aufgebaut (siehe Beilage).

Stundentafel

Der Unterricht in den Fächern gemäss der oben def inierten Lehrpläne findet faktisch in

den einzelnen Semestern nach den definierten Stundentafeln statt. Für die drei Berufs-

felder ,,Pädagogik", ,,Gesundheit" und ,,Soziale Arbeit" wurde jeweils eine spezifische
Stundentafel ausgearbeitet. Darin ist ersichtlich, welche Fächer welchem Lernbereich zu-
geordnet sind. Ausserdem wird farblich festgehalten, welche Fächer berufsfeldbezogen

oder allgemeinbildend sind. Das berufsfeldbezogene oder berufsspezifische Unterrichts-
angebot beinhaltet gemäss EDK-AR zur Hauptsache auf den Beruf ausgerichtete Ange-

bote. Die Stundentafel macht darüber hinaus auch Aussagen zu den Lektionen, welche

für die jeweiligen Fächer vorgesehen sind und liefert eine Angabezur Anzahl Wochenlek-

tionen.

3. Anderung / Anpassung der einschlägigen FMS-Reglemente

Mit der Revision des Rahmenlehrplans sowie der Anpassung des EDK-Reglements über

die Anerkennung der Abschlüsse von Fachmittelschulen müssen auch die drei bestehen-

den, kantonalen FMS-Reglemente überarbeitet und angepasst werden. Es handelt sich

dabei um die folgenden drei Reglemente:

Reglement über die Aufnahme in die Fachmittelschulen
vom 3. Juli 2OO2 (SRSZ 624.4II);

Reglement über die Notengebung und die Promotion an den Fachmittelschulen
vom 3. Juli 2002 (SRSZ 624.414;
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Reglement über die Abschlussprüfungen an den Fachmittelschulen
vom 11. September 2008 (SRSZ 624.4L9.

3.1 Reglement über die Aufnahme in die Fachmittelschulen (SRSZ 624.411)

. I 2 Abs. 1 und 2: Zweck

Gegenüber der bisherigen Regelung, wo in Spezialfällen bei ausserkantonalen SuS

auf eine Prüfung verzichtet werden konnte, soll neu für alle SuS eine Prüfung mass-

gebend sein.

. S 6a Abs. l: Unredlichkeiten

Diese Ergänzung macht auf die Konsequenzen aufmerksam, die zum Tragen kommen,

wenn unerlaubte Hilfsmittel verwendet oder unredliches Verhalten nachgewiesen wer-

den kann, nämlich dass die Prüfung als nicht bestanden gilt. Bis anhin wurde diese

Regelung bei Unredlichkeit so praktiziert. Ein eindeutiger Hinweis macht deshalb

Sinn.

. $$ 12 und 12a Abs. l, 2 und 3 (neu): Aufnahme mit bzw. ohne Vornoten

Das Aufnahmeverfahren besteht für alle SuS, bei welchen die Vornoten aus der drit-
ten Klasse der Sekundarschule berücksichtigt werden können, aus zwei Teilen. Näm-
lich aus der Abgeberbeurteilung (Vornoten) und der eigentlichen Aufnahmeprüfung.
Bei SuS, welche aus einem Schulsystem übertreten, wo die Fächer für die Vornoten
nicht dem Schwyzer System entsprechen (2.B. Privatschulen, Brückenangebot, aus-

serkantonale Schulen mit einem komplett anderen Fächersystem, Übertritt aus ande-
ren Ländern), können die Vornoten nicht berücksichtigt werden. Bei diesen SuS ist
ausschliesslich die Aufnahmeprüfung relevant. Die Bestehensbedingungen bzw, die
Punkte, welche minimal erreicht werden müssen, werden für diese Fälle neu klar aus-
gewiesen. Da nur die Hälfte des ganzen Verfahrens absolviert werden muss, kann

auch nur die Hälfte der Punkte erreicht werden. Auch dies wurde bisher so prakti-
ziert, aber nicht explizit festgehalten. Mit der Aufgliederung dieser Bestimmung, je

für die oben zwei erwähnten Fälle, wird Klarheit und Eindeutigkeit geschaffen.

I n kraftsetzu ng / Ü berga ngs bestim m u ng

Eas geänderte Reglement tritt am 1. Januar 202I in Kraft und findet erstmals Anwen-
dung für die Aufnahme der SuS, die im Schuljahr 202I/2022 in eine FMS eintreten wol-
len.

3.2 Reglement über die Notengebung und die Promotion an den Fachmittelschulen
(sRsz 624,412)

. 9 3a Abs. I (neu): Berufsfelder

Die bisher nicht erwähnten Berufsfelder, welche aber bereits bisher an den Schwyzer
FMS-Schulen geführt wurden, werden neu mit den aktuellen Begriffen gemäss EDK

Rahmenlehrplan und Anerkennungsreglement aufgeführt. Geändert wird der Begriff
des Berufsfeldes ,,Soziales" in neu ,,Soziale Arbeit".

, S 4 Abs. I und 2 (neu): Massgebliche Fächer

Die neue Fächerstruktur gemäss EDK-Rahmenlehrplan mit den fünf Lernbereichen
und den dazu gehörenden Fächern werden auch im kantonalen Reglement in dieser
Form abgebildet. Diese Lernbereiche und Fächer sind massgebend für die Promotion
an den Fachmittelschulen.
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Die uselbstständige Arbeit' wird neu nicht mehr als Fachnote im dritten Semester

bewertet, sondern zählt als eine eigene Note bei der Abschlussprüfung. Sie ist im
Reglement über die Abschlussprüfungen entsprechend erwähnt (S$ 5, 7, L4 Bst. k).

I n kraftsetzu ng / Ü berga ngs besti m m u ng

Das geänderte Reglement tritt am 1. Januar 2O2I einlaufend in Kraft, das heisst, es fin-

det keine Anwendung für Schülerinnen und Schüler, welche vor dem Schuljahr
202112022 eingetreten sind. Vorbehalten bleibt eine Repetition, nach welcher das Regle-

ment zur Anwendung kommen wird.

3.3 Reglement über die Abschlussprüfungen an den Fachmittelschulen (SRSZ 624.413)

. f 1: Anerkennung

Die Grundlage für das Abschlussreglement, nämlich das Erlassdatum des revidierten

EDK-Anerkennungsreglements vom 25. Oktober 2OL8 muss erwähnt werden.

. S 2 Abs. 3: Zweck, Lehrstoff, Prüfungsstoff

Die Bestimmungen zur Fachmaturität werden in Kapitel lll dieses Reglements aufge-

führt und können daher hier gestrichen werden. Bei der Einführung der Fachmaturität
und dessen Reglementierung im Jahr 2OI2 wurde es unterlassen, diese Bestimmung
zu streichen.

. $3 Abs.2: Dauer

Die Bestimmungen zur Fachmaturität werden in Kapitel lll dieses Reglements aufge-

führt und können daher hiergestrichen werden. Auch diese Streichung hätte bereits

im Jahr 2012 erfolgen können. Spezifische Bestimmungen zur Dauer der Fachmaturi-
tät sind nämlich in den S$ 19 und 28 dieses Reglements enthalten.

. f 4Abs. l und2 (neu): Berufsfelder/Lernbereiche

Die neue Bildungsstruktur der FMS gemäss EDK-Rahmenlehrplan und Anerkennungs-
reglement wird mit den im Kanton Schwyz geführten drei Berufsfeldern und den fünf
Lernbereichen abgebi ldet.

. S 5 (neu): Massgebliche Fächer

Gemäss EDK-Rahmen lehrplan und Anerken nungsreglement werden die massgebl i-

chen Unterrichtsfächer aufgeführt. Sie werden in allgemeinbildende und berufsfeld-
spezif ische Fächer eingeteilt.

. 9 7 Abs. 3 (neu): Selbstständige Arbeit

Die Berechnung beziehungsweise Messung der erbrachten Leistungen bei der selbst-
ständigen Arbeit, sowohl schriftlich wie mündlich, wird quantitativ festgelegt, nämlich
mit2l3 für schriftlich und 1/3 für mündlich. Die bisherige Praxis wird neu verbindlich
f ixiert.

, f 9 Abs. 7, 2, 3 und 4: Prüfungsfächer

Die Festlegung der Prüfungsfächer für den FMS-Abschluss ist eine zentrale Bestim-
mung, die sich abstützt auf Art. 18 des EDK-Anerkennungsreglements. Dieser lautet
wie folgt:

Art. I 8 Abschlussprüfung

lGeprüft werden mindestens 6 Fächer, nämlich

a. eine erste Landessprache,

b. eine zweite Landes- oder eine Fremdsprache,



Erziehungsrat des Kantons Schwyz

a

c. Mathematik,

d. ein berufsfeldbezogenes Fach, sowie

e. zwei weitere Fächer, wovon eines ein weiteres berufsfeldbezogenes Fach sein kann.

2Die Prilfung wird in der ersten Landessprache und einer Fremdsprache schriftlich und

mtindlich, in Mathematik mindestens schriftlich, in den übrigen Fächern mindestens

schriftlich oder mündlich oder praktisch durchgeführt.

Es werden somit einige verbindliche Vorgaben gemacht. Andererseits besteht ein ge-

wisser Spielraum für die Kantone bei der Umsetzung.

Bei der Detailkonzeption der für den Kanton Schwyz geltenden Prüfungsfächer liess

sich die Arbeitsgruppe leiten von der bisherigen Regelung, welche sich grundsätzlich

bewährt hat. Diese berücksichtigt einerseits eine Auswahl der Fächer in Bezug auf
ihre allgemeine Relevanz sowie auch ihre Relevanz in Bezug auf die drei Berufsfelder.
Zudem wird - wie bisher - den Schulen ein gewisser Spielraum überlassen für die

spezifische Wahl eines Prüfungsfachs (dies in den Punkten 4 und 6).

Die bisherigen Absätze 3 und 4 sind nicht mehr nötig und können deshalb gestrichen

werden.

f 10 Abs. 3 Ziff. 4: Prüfungsdauer

Die Dauer der mündlichen Prüfung im Fach ,,Bildnerisches Gestalten" unterscheidet
sich von den übrigen Fächern; sie beträgt nicht 15, sondern 30 Minuten. lnhaltlich
soll diese Bestimmung wie bisher erhalten bleiben. Weil sich aber der Prüfungsfä-

cherkatalog in $ 9 geändert hat, muss die Referenz auf das Fach ,,Bildnerisches Ge-

stalten" angepasst werden, nämlich $ 9 Ziff. 4 Bst. a.

9 14: Fachmittelschulausweis

Die Elemente des Fachmittelschulausweises werden gemäss den EDK-Vorgaben über-

nommen. Faktisch ergeben sich dadurch nur minime Anderungen.

S 18 Abs. 3: Fachmaturität Pädagogik - Grundsatz

Der Absatz 3 wird obsolet. Es gilt neu die EDK-Vorgabe vom 25, Oktober 20L8.

f 20 (neü: Massgebende Fächer

Der Katalog der massgebenden Fächer wird gemäss den Vorgaben des neuen Rah-

menlehrplans der EDK mit dem Fach lnformatik ergänzt.

9 22 Abs. 2 (neu): Zulassung zur Fachmaturitätsprüfung

Der Fachmaturitätslehrgang Pädagogik dauert ein Semester, Während dieses Semes-

ters werden die SuS auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Anders als in den ersten

drei Jahren der FMS gibt es jedoch keine Semesterprüfungen. Mit diesem System,

wie es später an den Hochschulen üblich ist, können nicht alle SuS sinnvoll umge-

hen, Es ist immer wieder vorgekommen, dass SuS im Unterricht fehlten, sich dann

aber trotzdem an die Prüfung anmeldeten, diese teilweise - aus nachvollziehbaren

Gründen - aber nicht bestanden. Diesem Verhalten soll Einhalt geboten werden, in-

dem eine minimale Präsenzpflicht von 90% getordert wird. Wird diese nicht erreicht,
kann sich die Schülerin oder der Schüler nicht zur Prüfung anmelden.

f 26 Abs. 1, 2 und 3 (neu): Expertenwesen

Die in den letzten Jahren entwickelte Praxis wird in dieser Bestimmung festgehalten:
Das Expertenwesen bei den Abschlussprüfungen der Fachmaturität Pädagogik wird
konsequent durch Dozierende von Pädagogischen Hochschulen vorgenommen.

a

a

a

a
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. f 28 Abs. 2: lnhalt
Es muss neu auf das Erlassdatum des revidierten EDK-Anerkennungsreglements vom

25. Oktober 2OI8 verwiesen werden.

. 9 33 Abs. 1 und 2: Schlussbestimmungen - Ergänzendes Recht

Die bisherigen Richtlinien vom 30. April 2OO7 sind ins neue EDK-Anerkennungsreg-
lement vom 25. Oktober 2018 integriert worden. Diese Bestimmung wird somit obso-

let und kann gestrichen werden.

I n kraftsetzung / Überga ngsbestim m ung

Das geänderte Reglement tritt am 1. Januar 2O2I einlaufend in Kraft, das heisst, es fin-
det erstmals Anwendung für SuS, welche im Schuljahr 2O2L12022 eine Fachmaturitäts-
prüfung ablegen. Für diejenigen SuS, welche den grundständigen FMS-Lehrgang im

Schuljahr 2O2I|2O22 beginnen, findet das Reglement erst Anwendung im Jahr 2424;
dann finden erstmals FMS-Abschlussprüfungen nach der neuen Regelung statt. Bei ei-

nem allfälligen Nichtbestehen der Abschlussprüfungen im Jahr 2023, kommt für SuS,

welche die Prüfung im Jahr 2024 repetieren müssen, das alte Recht zur Anwendung,

4. Anträge

Das Bi ldungsdepartement beantragt dem Erziehungsrat die Genehmigung:

des neuen Lehrplans der FMS;

(SRSZ 624.4IT);

der Anderung des Reglements über die Notengebung und die Promotion
an den Fachmittelschulen (SRSZ 624.4I2);

der Anderung des Reglements über die Abschlussprüfungen
an den Fachmittelschulen (SRSZ 624.413).

Erwägungen des Erziehungsrates

1. ln einem gemeinsamen Prozess, unter Einbezug der Lehrpersonen und gestützt auf
den revidierten Rahmenlehrplan, konnte ein für beide FMS-Schulen geltender Lehrplan erarbei-
tet werden. Es handelt sich somit eigentlich um einen kantonalen Lehrplan für die FMS. Die ge-

meinsame Gültigkeit bezieht sich ausschliesslich auf das Berufsfeld Pädagogik, welches an bei-
den FMS-Schulen geführt wird.

2. Bei der Anpassung der drei Reglemente wurden einerseits die Vorgaben des EDK-Aner-
kennungsreglements berücksichtigt, andererseits konnten anstehende Mängel aus Sicht des Kan-

tons oder nützliche Präzisierungen eingebracht werden.

3. Das totalrevidierte, übergeordnete Reglement bietet den Kantonen einen gewissen

Spielraum für die konkrete Gestaltung der Schulkonzepte beziehungsweise Lehrpläne (2.8. kon-
krete Stundentafel, Prüfungsfächer, zusätzliche Leistungen für die Fachmaturität). Dieser Spiel-
raum wurde genutzt, insbesondere dort, wo sich auch in der bisherigen Ausbildung dringender
Handlungsbedarf ergab (2.8. Gestaltung des FMP-Lehrganges mit einer klaren Absenzenrege-
lung).



Erziehungsrat des Kantons Schwyz

Beschluss des Erziehungsrates

1. Der neue FMs-Lehrplan für das Theresianum lngenbohl und die Kantonschule Ausser-

schwyz wird genehmigt.

2. Das Reglement über die Aufnahme in die Fachmittelschule wird gemäss Beilage geän-

dert.

3. Das Reglement über die Notengebung und die Promotion an den Fachmittelschulen
wird gemäss Beilage geändert.

4. Das Reglement über die Abschlussprüfungen an den Fachmittelschulen wird gemäss

Beilage geändert.

5. Der Rechtsdienst wird beauftragt, die Anderungen im Amtsblatt veröffentlichen zu las-

sen.

6. Das Amt für Mittel- und Hochschulen wird beauftragt, die EDK-Anerkennungskommis-

sion über die Anderungen zu informieren und die Anerkennung der FMS in die Wege zu leiten.

7. Publikation im lnternet.

8. Zustellung: Rektorat des Theresianums lngenbohl (2, für sich und zuhanden der Abtei-
lungsleitung FMS); Rektorat der Kantonsschule Ausserschwyz(2, für sich und zuhanden der Ab-

teilungsleitung FMS); Amt für Mittel- und Hochschulen (2); Amt für Berufs- und Studienbera-
tung; Pädagogische Hochschule Schwyz (Rektor: Prof. Dr. Silvio Herzog, Zaystrasse 42,
6410 Goldau); Rechts- und Beschwerdedienst (Carla Wiget Weber, Postfach 1200).

lm Namen des Erziehungsrates
Präsident
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